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“In theory there is no difference between theory and practice. 
In practice, there is.” 
 
Yogi Berra 

 





   

Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Wesentlichen in den Jahren 2005–2008 
verfasst und im Jahr 2010 offiziell eingereicht. Betreuer der Arbeit war 
Professor Dr. Horst Eidenmüller. Die Untersuchung war von der Heraus-
forderung gekennzeichnet, einer Materie im Spannungsverhältnis zwischen 
Recht und Rechtswirklichkeit Herr zu werden, die sich im Kräftefeld des 
Wettbewerbs der Rechtsordnungen stetig fortentwickelte und weiter fort-
entwickelt. Nicht zuletzt aufgrund ihrer großen praktischen Relevanz stan-
den und stehen die untersuchten Fragen in besonderem Maße im Fokus der 
rechtswissenschaftlichen Literatur. Darüber hinaus waren und sind Kom-
petenzfragen des europäischen Insolvenzrechts fortwährend Gegenstand der 
Rechtsprechung der mitgliedstaatlichen Gerichte und des EuGH. Einige 
der untersuchten Fragestellungen wurden daher noch während der Zeit der 
Erstellung der Arbeit von einer theoretischen Frage zu einer gerichtlich 
entschiedenen praktischen Angelegenheit. 
 
Seit Fertigstellung der Untersuchung ist die Zeit nicht stehengeblieben. 
Verschiedene Ereignisse, die für die Untersuchung und ihre Thesen von 
Belang sein könnten, haben sich ereignet oder zeichnen sich ab. 

Zum einen hatte die Rechtsprechung Gelegenheit, zu verschiedenen un-
gelösten Problemen im Zusammenhang mit den Zuständigkeitsfragen unter 
der EuInsVO Stellung zu nehmen. Dabei konnte der EuGH weitere Erläu-
terungen zum Verständnis des COMI-Kriteriums geben. Hervorzuheben ist 
insoweit die Interedil-Entscheidung1, welche die Rolle des Erkennbar-
keitskriteriums und die Bedeutung der gesetzlichen Vermutung in Fortfüh-
rung der Eurofood-Leitsätze weiter zu konturieren sucht2. Im Kern plädiert 
diese Entscheidung für eine einzelfallbezogene Gesamtbetrachtung aller 
für die Ermittlung des COMI relevanten „objektiven und durch Dritte fest-
stellbaren Faktoren“, von denen die Entscheidung auch gleich zahlreiche 
nennt. Eine maßgebliche praktische Einschränkung der Einwirkungsmög-
lichkeiten auf die Eröffnungszuständigkeit ist damit allerdings nicht ver-

                                                 
1 EuGH, Rs. C-396/09 (Interedil Srl), Urteil vom 20.10.2011 (im Internet abzurufen 

unter <www.curia.eu.int>); zu offenen Fragen nach dieser Entscheidung vgl. etwa Hono-
rati/Corno, IILR 2013, 18 ff. 

2 Siehe hierzu die Besprechung von Mankowski, NZI 2011, 990.  
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bunden3. Wie schon die Eurofood-Entscheidung zeichnet sich die Intere-
dil-Entscheidung vielmehr dadurch aus, dass, oft im Abstrakten verhar-
rend, verschiedene zuständigkeitsrelevante Anknüpfungsmerkmale bezeich-
net werden. Das Verhältnis dieser tatsächlichen Umstände zueinander wird 
jedoch nicht in einer Weise geordnet oder gar abschließend geklärt, die 
wesentliche Einschränkungen für ein forum shopping durch Verfahrensbe-
teiligte mit sich brächte. Zugleich wird in der Entscheidung das erforder-
liche (Rang-)Verhältnis zwischen objektiv bestehender Situation und Er-
kennbarkeit der maßgeblichen Umstände nicht hinreichend beleuchtet. 
Wenn die Interedil-Entscheidung insoweit wissen lässt, dass die gesetzli-
che Vermutung der Belegenheit des COMI am Satzungssitz nicht widerlegt 
werden kann, falls dort auch für Dritte erkennbar die Verwaltungsent-
scheidungen der Gesellschaft getroffen werden, resultiert dies nicht in we-
sentlichen praktischen Einschränkungen. Davon abgesehen bleibt das Ver-
ständnis des für die Entscheidung zentralen Kriteriums der Erkennbarkeit 
„durch Dritte“ letztlich im Dunkeln. Die bloße Betonung der Bedeutung 
dieser Erkennbarkeit, die in der Literatur verschiedentlich als Klarstellung 
angesehen wurde, erweist sich damit letztlich als weitgehend inhaltsleer. 
Auch in der weiteren Entscheidung des EuGH zum COMI in der Rechts-
sache Rastelli Davide sind die damit noch offenen Fragen nicht aufge-
griffen worden4.  

Wenngleich sie in tatsächlich eindeutig gelagerten Fällen zur weiteren 
Konturierung des Zuständigkeitskriteriums beitragen konnte, verbleibt un-
ter der Rechtsprechung des EuGH mithin ein hohes Maß an Unschärfe. 
Diese resultiert in einem weitreichenden interpretatorischen Gestaltungs-
spielraum der Verfahrensbeteiligten. 

Dieser Befund spiegelte sich bereits kurz nach dem Interedil-Urteil in 
Entscheidungen der mitgliedstaatlichen Gerichte wider. Prominentes Bei-
spiel ist die Entscheidung der Cour d’Appel von Versailles in der Sache 
Coeur Défense5. Unter ausdrücklicher Zugrundelegung der EuGH-Recht-
sprechung findet in dieser Entscheidung als Ergebnis einer einzelfallbezo-
genen Gesamtbetrachtung eine Widerlegung der mit dem Interedil-Urteil 
vermeintlich gestärkten Vermutung der Belegenheit des COMI am Gesell-
schaftssitz statt. Diese Entwicklung zeigt, dass gerade in der praktisch 
nicht besonders häufigen, aber im international-insolvenzrechtlichen Kon-
text immer wieder relevanten Problemstellung der COMI-Verortung bei 

                                                 
3 EuGH, Rs. C-396/09 (Interedil Srl), Urteil vom 20.10.2011, Rn. 45 ff. 
4 EuGH, Rs. C-191/10 (Rastelli Davide), Urteil vom 15.12.2011 (im Internet abzuru-

fen unter <www.curia.eu.int>). 
5 Cour d’Appel Versailles, Entsch. v. 19.1.2012 – 11/03519, Bull. Joly Sociétés 2012, 

§ 189 S. 329. Die wesentlichen Entscheidungsgründe werden bei Damann/Müller, NZI 
2012, 643 wiedergegeben. 
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Zweckgesellschaften unverändert erhebliche Unsicherheiten bestehen, die 
mit erheblichen Gestaltungsspielräumen korrespondieren. 

Maßgeblich würde der Gegenstand der Untersuchung von einer Reform 
der EuInsVO betroffen. Mit dem Bericht von Hess/Oberhammer/Pfeiffer 
wurde inzwischen erstmals ein umfassender Report zu den Erfahrungen bei 
Anwendungen der EuInsVO in den Mitgliedstaaten erstattet6. Ausgehend 
von den gewonnenen Erkenntnissen legte die Kommission am 12.12.2012 
nunmehr einen Vorschlag zur Änderung der EuInsVO vor („EuInsVO-
Änderungsverordnung“)7. Sollte dieser Reformvorschlag einmal geltendes 
Recht werden, würden damit weitreichende Änderungen einhergehen8. Al-
lerdings sieht Art. 2 der EuInsVO-Änderungsverordnung einen Übergangs-
zeitraum von zwei Jahren vor, der mit Erlass der Verordnung abzulaufen 
begänne9. Mit der geltenden Rechtslage wird man sich folglich ungeachtet 
der laufenden Reformbemühungen noch für einige Zeit auseinanderzuset-
zen haben. 

Der Kommissionsvorschlag sieht eine Erweiterung des Anwendungsbe-
reichs der Verordnung vor. Bisherige Zweifelsfälle sollen damit vermieden 
und vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren, die eine materielle Insolvenz 
nicht voraussetzen, eindeutig in den Regelungsbereich der EuInsVO einbe-
zogen werden10. Hintergrund dieser Neuregelung ist offenbar unter ande-
rem das Bestreben, das in den vergangenen Jahren zur Durchführung von 
Sanierungen vielfach aus dem Ausland heraus in Anspruch genommene 
Verfahren des scheme of arrangement nach englischem Recht in den An-
wendungsbereich der EuInsVO einzubeziehen11. Über die Auswirkungen 
dieser Änderung auf das Phänomen des forum shopping lässt sich nur spe-
kulieren. Beachtenswert scheint jedoch, dass damit für mobile Schuldner 
eine besonders frühzeitige Inanspruchnahme eines mit den Anerkennungs-
wirkungen der EuInsVO ausgestatteten Verfahrens in Betracht kommt. 
Dies könnte von hoher motivatorischer Bedeutung sein. Das scheme of ar-
rangement hat inzwischen auch bei Gläubigern eine gewisse Akzeptanz als 

                                                 
6 Hess/Oberhammer/Pfeiffer, Study for an evaluation of Regulation (EC) No 1346/ 

2000 on Insolvency Proceedings, im Internet abzurufen unter <http://ec.europa.eu/jus 
tice/civil/files/evaluation_insolvency_en.pdf>. 

7 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates über 
Insolvenzverfahren vom 12.12.2012, COM(2012) 744. 

8 Einen Überblick über die beabsichtigten Neuregelungen vermitteln etwa Thole/ 
Swierczok, ZIP 2013, 550 ff.; Reuß, EuZW 2013, 165 ff.; Prager/Keller, NZI 2013, 57 ff. 

9 Ausgenommen wären die Regelungen zur Informationsübermittlung nach Art. 44a 
EuInsVO in der Fassung der EuInsVO-Änderungsverordnung, die für die hier behandel-
ten Fragen keine besondere Bedeutung haben. 

10 Art. 1 Abs. 1 EuInsVO in der Fassung der EuInsVO-Änderungsverordnung. 
11 Prager/Keller, NZI 2013, 57. 
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Restrukturierungswerkzeug erreicht. Finanzierungsverträge nach englischem 
Recht, für deren Restrukturierung das scheme of arrangement beliebtes 
Mittel ist, erfreuen sich weltweit einer besonderen Beliebtheit. Von der 
Anziehungskraft dieses Verfahrens könnte ein weiterer Anreiz zum forum 
shopping ausgehen. Es ist zweifelhaft, ob sich Verfahrensbeteiligte künftig 
vom Erfordernis des COMI-Kriteriums davon abhalten lassen werden, die-
ses Verfahren in Anspruch zu nehmen, wenn sie sich davon eine Erleich-
terung der Sanierung versprechen. Die Einbeziehung des scheme of ar-
rangement, das eine Verlagerung des COMI nach zutreffender Auffassung 
bislang nicht voraussetzte, könnte folglich zum kreativen Umgang mit der 
Zuständigkeitsnorm anhalten. 

Die Änderungen, die der Reformvorschlag in Verbindung mit dem 
COMI-Kriterium vorsieht12, werden die Möglichkeiten des forum shopping 
auch in Zukunft nicht maßgeblich einschränken. Die Funktionsweise des 
Zuständigkeitskriteriums würde mit einer Implementierung des Reform-
vorschlages nicht angefasst. Neben einer Aufnahme des gegenwärtigen 
13. Erwägungsgrunds in Art. 3 der EuInsVO sollen die Erwägungsgründe 
unter einer neuen Nr. 13a zukünftig um die in den Entscheidungen Euro-
food und Interedil formulierten Erkenntnisse zur Bedeutung und Wider-
legung der gesetzlichen Vermutung des Gesellschaftssitzes als Belegen-
heitsort des COMI und des Erkennbarkeitskriteriums ergänzt werden. Dies 
entspricht den Forderungen des Berichts von Hess/Oberhammer/Pfeiffer13. 
Praktische Sicherheit oder gar eine allgemeine Einschränkung der Einwir-
kungsmöglichkeiten ergeben sich aus dieser legislativen Änderung im Fal-
le einer Umsetzung allerdings kaum14. Vielmehr würden die bestehenden 
Unklarheiten der Eurofood- und Interedil-Entscheidungen damit perpetu-
iert.  

Die strukturellen Probleme des Zuständigkeitskriteriums, die Gegen-
stand dieser Arbeit sind, blieben folglich auch nach Umsetzung des gegen-
wärtig vorliegenden Vorschlags bis auf Weiteres bestehen15. Selbst wenn 
man in der zukünftig möglicherweise im Verordnungstext verankerten Ak-
zentuierung bestimmter Anknüpfungsmerkmale eine Betonung der Ma-
nagement-Aktivitäten sehen wollte, so wäre darauf hinzuweisen, dass ge-
rade diese eine gewisse Mobilität aufzeigen. 

Auch die Amtsermittlungspflicht für die Zuständigkeitsermittlung und 
das Recht bestimmter Verfahrensbeteiligter, eine Überprüfung der Eröff-

                                                 
12 Art. 3 EuInsVO in der Fassung der EuInsVO-Änderungsverordnung. 
13 Hess/Oberhammer/Pfeiffer, Study for an evaluation of Regulation (EC) No 1346/ 

2000 on Insolvency Proceedings, S. 16. 
14 Anderer Ansicht offenbar Prager/Keller, NZI 2013, 57, 58 f., die in dieser Ände-

rung eine Wiederherstellung der Rechtssicherheit erblicken wollen. 
15 Ähnlich Reuß, EuZW 2013, 165, 167. 
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nungszuständigkeit vornehmen zu lassen, die durch die EuInsVO-Ände-
rungsverordnung eingeführt werden sollen16, dürften den gegenwärtig be-
stehenden Handlungsspielraum der Verfahrensbeteiligten nicht wesentlich 
einschränken. In vielen Fällen der gezielten Inanspruchnahme eines be-
stimmten COMI wird dieses zu Recht in Anspruch genommen oder es lässt 
sich jedenfalls argumentieren, dass es zu Recht in Anspruch genommen 
worden sei. Mit Blick auf die Kräfte des Faktischen gilt zudem unverän-
dert, dass ein Verfahren Wurzeln in einem Forum gerade auch dann 
schlägt, wenn es sich im Nachhinein als zuständigkeitswidrig eröffnet her-
ausstellt. Wenn eine nachträgliche Überprüfung wesentliche Entwicklun-
gen nicht rückgängig machen kann, mag dies Einfluss auf die Motivation 
zur Anstrengung einer solchen nachträglichen Überprüfung haben. 

Dass Einwirkungsmöglichkeiten auf das COMI auch zukünftig jeden-
falls bis unmittelbar vor Beantragung eines Insolvenzverfahrens bestehen, 
folgt insbesondere aus dem unverändert maßgeblichen Beurteilungszeit-
punkt. Der in der Entscheidung Staubitz-Schreiber (zutreffend und in der 
Rechtsprechung des EuGH inzwischen bestätigt17) insoweit für maßgeblich 
erklärte Zeitpunkt wird von der Reform nach dem Kommissionsvorschlag 
nicht berührt18. Tatsächliche Einwirkungen auf die zuständigkeitsrelevan-
ten Umstände sind damit unverändert bis zur Antragstellung möglich und 
anzuerkennen. 

Mankowskis Resümee „COMI – und wahrscheinlich nie ein Ende“19 
wird daher ungeachtet einer Umsetzung des Kommissionsvorschlags auf 
absehbare Zeit Bestand haben. Von „klare[n] Vorschriften zur gerichtli-
chen Zuständigkeit“, wie sie die Pressemitteilung zum Kommissionsvor-
schlag vollmundig in Aussicht stellt20, wird also auch zukünftig keine Rede 
sein können. 

Mit der Einführung einer gesetzlichen Zuständigkeit für insolvenzbezo-
gene Annexverfahren würde der Kommissionsvorschlag die in der EuGH-
Entscheidung Deko Marty21 entfalteten Grundsätze kodifizieren. Damit 
würden die Folgen einer Einflussnahme auf die internationale Zuständig-
keit für Annexverfahren nun zum Teil gesetzlich geregelt. Wesentliche 
Fragen blieben jedoch weiterhin ungelöst22. Weitreichende Konsequenzen 
für die hier untersuchten Fragen hat diese Änderung jedoch nicht. 

                                                 
16 Art. 3b EuInsVO in der Fassung der EuInsVO-Änderungsverordnung. 
17 Vgl. EuGH, Rs. C-396/09 (Interedil Srl), Urteil vom 20.10.2011, Rn. 55. 
18 Thole/Swierczok, ZIP 2013, 550, 552; Prager/Keller, NZI 2013, 57, 59. 
19 Mankowski, NZI 2011, 994. 
20 Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 12. Dezember 2012 „Redliche 

Unternehmer sollen eine zweite Chance erhalten: Kommission will modernere Insolvenz-
verfahren“. 

21 EuGH, NJW 2009, 2189 (Christopher Seagon/Deko Marty Belgium). 
22 Thole/Swierczok, ZIP 2013, 550, 553. 
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Wesentliche Auswirkungen auf den Gegenstand der vorliegenden Arbeit 
würden sich indes ergeben, wenn es zu einer Umsetzung der im Kommis-
sionsentwurf vorgesehenen Regelungen für das Verhältnis von Haupt- und 
Sekundärverfahren käme. Der Entwurf enthält insoweit insbesondere eine 
Regelung, nach der das Insolvenzgericht des Sekundärverfahrensstaats von 
der Verfahrenseröffnung absehen kann, wenn der Verwalter des Hauptver-
fahrens dies beantragt und eine solche Verfahrenseröffnung auch nicht er-
forderlich ist, um die Interessen der Gläubiger im Niederlassungsstaat zu 
schützen23. Dem Verwalter des Hauptverfahrens soll gegen die Eröffnung 
eines Sekundärverfahrens zudem künftig ein eigener Rechtsbehelf zu-
stehen24. Ferner beinhaltet der Kommissionsentwurf die Möglichkeit, 
Gläubiger eines Hauptverfahrens durch eine gezielte Bevorzugung so zu 
behandeln, wie sie stünden, wenn ein Sekundärverfahren eröffnet würde25. 
Diese Änderungen würden sich auf die Motivationslage im Zusammenspiel 
der Haupt- und Sekundärverfahren maßgeblich auswirken können. Es be-
steht die Hoffnung, dass damit Fehlanreize der bestehenden Regelung ab-
geschwächt oder gar überwunden werden könnten. Die vielfältigen Anrei-
ze, Sekundärverfahren zu beantragen, werden allerdings auch nach einer 
etwaigen Umsetzung des Kommissionsvorschlags nicht sämtlich aufgeho-
ben werden können. Ferner bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Stärkung 
des Hauptverfahrens, die in dem Kommissionsvorschlag angelegt ist, in 
der Praxis etablieren kann. Die in der Untersuchung beschriebenen Anreize 
für die Gerichte des jeweiligen Niederlassungsstaats, ein Sekundärverfah-
ren zu eröffnen, bestünden im Grundsatz weiter. Sie dürften gerade dann 
besonders ausgeprägt sein, wenn das COMI an einem Ort in Anspruch ge-
nommen wird, der weniger starke Bezüge zum Schuldner aufweist als der 
mögliche Sekundärverfahrensstaat. 

Der zu begrüßende Vorschlag, dass Sekundärverfahren künftig nicht 
mehr zwingend Liquidationsverfahren sein müssen26, könnte ebenfalls 
Auswirkungen auf die Motivationslage der Verfahrensbeteiligten haben. 
Allerdings ist nicht auszuschließen, dass damit im Einzelfall wiederum 
Anreize für eine Inanspruchnahme des Sekundärverfahrens gesetzt werden 
und die Beantragung eines solchen Verfahrens – trotz der genannten Bes-
serstellungsmöglichkeit im Hauptverfahren – letztlich begünstigt wird. 

Auswirkungen auf die Anreize der Verfahrensbeteiligten dürften auch 
von den Kommunikations- und Kooperationsregeln für Konzerninsolven-

                                                 
23 Art. 29a Abs. 2 EuInsVO in der Fassung der EuInsVO-Änderungsverordnung. 
24 Art. 29a Abs. 4 EuInsVO in der Fassung der EuInsVO-Änderungsverordnung. 
25 Art. 29a Abs. 2 i.V.m. Art. 18 Abs. 1 EuInsVO in der Fassung der EuInsVO-Ände-

rungsverordnung. 
26 Art. 29a Abs. 3 EuInsVO in der Fassung der EuInsVO-Änderungsverordnung. 
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zen ausgehen, welche als wohl einschneidendste Veränderung durch den 
Kommissionsentwurf anzusehen sind27. 

Weitere Bedeutung für die Thesen der Untersuchung haben die nach de-
ren Fertigstellung umgesetzten Reformen des materiellen deutschen Insol-
venzrechts. Mit dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von 
Unternehmen (ESUG)28 wurden weitreichende Änderungen implementiert, 
die für die Stellung Deutschlands im Wettbewerb der Insolvenzrechte in 
mehrfacher Hinsicht von Bedeutung sein könnten. Dies gilt vor allem für 
das neu eingeführte Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO. Eine ent-
sprechende Änderung der EuInsVO vorausgesetzt, führt es dazu, dass nun 
auch das deutsche Insolvenzrecht ein Verfahren zur Verfügung stellt, das 
Sanierungsfälle abdeckt, die unter die im europäischen Ausland teilweise 
bekannten vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren im Anwendungsbe-
reich der EuInsVO fallen.  

Diese und weitere Änderungen könnten zukünftig die Attraktivität 
Deutschlands als Insolvenzstandort und damit die Motivationslage von 
Schuldnern beeinflussen, die gewillt sind, Einfluss auf die internationale 
Zuständigkeit zu nehmen. Ähnliches wird auch für die Modifikationen des 
Insolvenzplanverfahrens zu konstatieren sein, das nach der Änderung 
durch das ESUG mit den Vereinfachungen zur Umwandlung von Forde-
rungen in Anteilsrechte und den Beschränkungen des Obstruktionspoten-
tials der Gesellschafter des Schuldners an praktischer Bedeutung gewon-
nen hat. Bei Einführung des ESUG war es erklärtes Ziel des Reformge-
setzgebers, das deutsche Insolvenzrecht im Wettbewerb mit anderen Sanie-
rungsstandorten zu stärken29. Dies verdeutlicht die Wechselwirkungen, die 
Fragen des internationalen Insolvenzrechts auf die Entwicklung der mit-
gliedstaatlichen Insolvenzrechte auch abseits der fortschreitenden Auf-
nahme von materiell-rechtlichen Regelungen in das europäische Insolvenz-
recht haben. 

Es bleibt zu konstatieren, dass die Zuständigkeitsregeln der EuInsVO 
auch weiterhin von erheblicher Bedeutung für das Insolvenzrecht sein 
werden, und zwar sowohl aufgrund ihrer ordnungsgebenden Funktion als 
auch aufgrund ihre Rolle als Katalysator der Rechtsentwicklung und nicht 
zuletzt als Werkzeug bei der Bewältigung internationaler Insolvenzen. 
 
Für die Aufnahme der Arbeit in die Schriftenreihe Studien zum aus-
ländischen und internationalen Privatrecht sowie engagierte Kommentare 
zu meinen Thesen bin ich Professor Jürgen Basedow sehr verbunden. Ich 

                                                 
27 Art. 42a–42d EuInsVO in der Fassung der EuInsVO-Änderungsverordnung. 
28 BGBl. I S. 2582. Ein Überblick hierzu findet sich bei Römermann, NJW 2012, 

645 ff. 
29 BT Drs. 17/5712, S. 1, 17. 
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danke ferner der Studienstiftung des deutschen Volkes, die dieses Projekt 
mit einem Promotionsstipendium gefördert hat. Zu besonderem Dank bin 
ich Dr. Peter Bujotzek, Professor Martin Oehmke, Dr. Hartwig Schäfer und 
Iris Schäffner verpflichtet, die mich mit Kommentaren zum Manuskript der 
Arbeit und wertvollem Rat unterstützt und so manche Frustration zu 
überwinden geholfen haben. Melina Polychronidis und Bodo Schmidt-
Schmiedebach sei für die geduldige und wertvolle Hilfe bei der Forma-
tierung des Manuskripts und der Endredaktion gedankt. Professor Dr. Ingo 
Saenger sei dafür gedankt, dass er mir während meiner juristischen Aus-
bildung stets fördernd und unterstützend zur Seite stand.  

Ganz besonderer Dank gilt meiner Mutter Marietta Wyen, die mir stets 
ermöglicht hat, zu tun, was ich tun wollte. Ihr widme ich diese Arbeit. 
 
München, im Oktober 2013 Jan-Henning Wyen 
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IILR International Insolvency Law Review (Zeitschrift) 
insb. insbesondere 
i.S. im Sinne 
i.V.m. in Verbindung mit 
ILF Institute for Law and Finance 
InsO Insolvenzordnung 
InsR Insolvenzrecht 
InsVO Insolvenzverordnung 
InsVV Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung 
IPR Internationales Privatrecht 
IPRax Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts  

(Zeitschrift) 
JOR Jurisprudentie Onderneming & Recht (Zeitschrift) 



 Abkürzungsverzeichnis XXIX 

JZ Juristen Zeitung 
Kap. Kapital 
KG Kommanditgesellschaft 
KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien 
KO Konkursordnung 
krit. kritisch 
KTS Zeitschrift für Insolvenzrecht 
LBOs Leveraged Buy-Out Transaktionen 
LG Landgericht 
lit. Buchstabe 
Ltd. Limited 
LugÜ Lugano-Übereinkommen 
MoMiG Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämp-

fung von Missbräuchen 
MünchKomm AktG Münchener Kommentar zum Aktiengesetz 
MünchKomm BGB Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
MünchKomm InsO Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung 
m. w. N. mit weiteren Nachweisen 
NJW Neue Juristische Wochenschrift 
No. Numero 
Nr. Nummer 
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 
NZI Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung 
OGH Oberster Gerichtshof 
OLG Oberlandesgericht 
plc. public limited company 
RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privat-

recht 
RG Rôle Général 
RIW Recht der internationalen Wirtschaft (Zeitschrift) 
Rn. Randnummer 
RNotZ Rheinische Notar-Zeitschrift 
Rz. Randzeichen 
S. Seite/Satz 
S. A. Société Anonyme 
Sec. section 
sog. sogenannte/sogennanter 
S.p.A. Società per Azioni 
s.u. siehe unten 
Slg. Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des  

Gerichts Erster Instanz 
SZIER Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches 

Recht 
u. a. unter anderem 
UmwG Umwandlungsgesetz 
Unterabs. Unterabschnitt 
Urt. Urteil 
usw. und so weiter 
v. vom/versus 
Verf. Verfasser 


